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Einkommensteuer

Werner Seitz, Stuttgart*

Verrechnung von Verlusten im Rahmen der
Abgeltungsteuer
Akuter Handlungsbedarf zum Jahresende

Ab dem Jahr 2009 unterliegen private Kapitalertr�ge
der Abgeltungsteuer. Der Steuerabzug erfolgt im Grund-
satz bei der auszahlenden Stelle, also in der Regel bei
dem Kreditinstitut, bei dem die Kapitalanlage gezeichnet
wurde. Ergeben sich hieraus Verluste, dann werden sie
bei der auszahlenden Stelle unterj�hrig verrechnet, so-
weit gem�ß § 20 Abs. 6 EStG ein Verlustausgleich m�g-
lich ist. Daneben besteht aber auch die M�glichkeit, Ver-
luste aus Kapitalverm�gen in die Veranlagung zur Ein-
kommensteuer einzubeziehen. Dies ist insbesondere
dann interessant, wenn bei einer auszahlenden Stelle
Verluste und bei einer anderen auszahlenden Stelle posi-
tive Kapitalertr�ge entstanden sind. Dies gilt erst recht
dann, wenn es sich hierbei um Kapitalertr�ge i.S. des
§ 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EStG, also aus der Ver�ußerung
von Aktien handelt, die nach dem 31. 12. 2008 ange-
schafft wurden und einer besonderen Verlustausgleichs-
beschr�nkung unterworfen sind. Hierzu bedarf es aber
einer Verlustbescheinigung, die von der auszahlenden
Stelle nur auf Antrag erteilt wird. Ein solcher Antrag
muss f�r das Jahr 2009 bei der auszahlenden Stelle sp�-
testens am 15. 12. 2009 eingehen (gesetzliche Ausschluss-
frist). Der nachfolgende Beitrag macht anhand von Bei-
spielen deutlich, in welchen F�llen es sich empfiehlt, den
Antrag zu stellen.

I. Einf�hrung
Verluste gem�ß § 20 EStG k�nnen mit anderweitigen positi-
ven Eink�nften weder im Wege des Verlustausgleichs noch
des Verlustabzugs verrechnet werden. Vielmehr bilden die
Eink�nfte aus Kapitalverm�gen des § 20 EStG einen eigen-
st�ndigen Verlustverrechnungskreis (§ 20 Abs. 6 Satz 2
EStG).

Innerhalb dieses Verlustverrechnungskreises gibt es eine
weitere Restriktion hinsichtlich der Verrechnung von Ver�u-
ßerungsverlusten aus Aktiengesch�ften i.S. des § 20 Abs. 2
Satz 1 Nr. 1 EStG. W�hrend Aktiengewinne als Verrech-
nungsmasse f�r einen Verlustausgleich mit negativen Kapi-
talertr�gen aller Art, also f�r Normalverluste, zur Verf�gung
stehen, gilt dies nicht umgekehrt. Aktienverluste k�nnen
vielmehr nur mit positiven Ertr�gen aus der Ver�ußerung
von Aktien i.S. des § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EStG ausgegli-
chen werden (§ 20 Abs. 6 Satz 5 EStG). Ferner ist auch ein
Verlustr�cktrag ausgeschlossen (§ 20 Abs. 6 Satz 3 EStG).

Eine weitere Besonderheit ergibt sich f�r „alte“ private Ver-
�ußerungsverluste i.S. des § 23 EStG. Da insoweit private
Ver�ußerungsgewinne aus dem Umschlag von Wertpapieren
k�nftig, n�mlich ab 2010, nicht mehr entstehen k�nnen, hat
der Gesetzgeber f�r eine �bergangszeit von f�nf Jahren
(2009 bis 2013) eine Verlustsaldierung mit Gewinnen ge-
m�ß § 20 Abs. 2 EStG zugelassen; dies gilt sowohl f�r einen
Verlustausgleich als auch f�r einen Verlustabzug im Wege
des Verlustvortrags (§ 23 Abs. 3 Satz 9 und 10 EStG i.V.m.
§ 52a Abs. 11 Satz 11 EStG). Diese Verlustverrechnung er-
folgt im Rahmen der Veranlagung vorrangig vor einem Ver-
lustausgleich innerhalb der Kapitaleink�nfte (§ 20 Abs. 6
Satz 1 EStG).

II. Verlustverrechnungshierarchie
Zun�chst erfolgt ein Verlustausgleich bei der auszahlenden
Stelle gem�ß § 43a Abs. 3 EStG1. Bei der auszahlenden
Stelle werden grunds�tzlich zwei unterschiedliche Verlust-
verrechnungst�pfe gef�hrt2. �ber den allgemeinen Verlust-
verrechnungstopf (Verlusttopf 1) erfolgt die Verrechnung al-
ler positiven und negativen Kapitalertr�ge mit Ausnahme
der Verluste aus der Ver�ußerung von Aktien. Diese werden
im Verlusttopf 2 festgehalten und gegebenenfalls mit Gewin-
nen aus der Ver�ußerung von Aktien verrechnet.

Verbleiben danach Verluste aus Kapitalverm�gen, k�nnen
sie in eine Veranlagung zur Einkommensteuer einbezogen
werden (§ 32d Abs. 4 EStG) und innerhalb des Veranla-
gungsverfahrens mit anderweitigen positiven Eink�nften
aus Kapitalverm�gen ausgeglichen werden, soweit § 20
Abs. 6 EStG eine Verlustverrechnung zul�sst. Eine Beson-
derheit besteht jedoch in den F�llen, in denen „Altverluste“
gem�ß § 23 EStG bestehen, f�r die eine Verlustverrechnung
innerhalb der Einkunftsart des § 23 EStG nicht in Betracht
kommt. Deren Verrechnung geht nicht nur beim Verlustaus-
gleich (§ 23 Abs. 3 Satz 9 EStG), sondern – wie sich aus
§ 20 Abs. 6 Satz 1 EStG ergibt – auch im Rahmen eines Ver-
lustvortrags (§ 23 Abs. 3 Satz 10 EStG) vor3.

* Der Autor ist Ministerialrat im Finanzministerium Baden-W�rttemberg.
1 So auch Entwurf eines BMF-Schreibens (Arbeitspapier, Stand: 21. 7.

2009), Rdnr. 103 Satz 2.
2 Lappas, Stbg 2009, 446, 447; ebenso Entwurf eines BMF-Schreibens

(Arbeitspapier, Stand: 21. 7. 2009), Rdnr. 196 Satz 1.
3 Vgl. Entwurf eines BMF-Schreibens (Arbeitspapier, Stand: 21. 7. 2009),

Rdnr. 103 Satz 1.
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III. Verlustverrechnung bei der
auszahlenden Stelle

Bei der jeweiligen auszahlenden Stelle werden Verluste
i.S. des § 20 EStG mit positiven Eink�nften aus Kapitalver-
m�gen ausgeglichen. F�r Verluste aus der Ver�ußerung von
Aktien, die nach dem 31. 12. 2008 angeschafft wurden, gilt
dies jedoch nur insoweit, als diesen Aktienverlusten bei die-
ser auszahlenden Stelle auch Gewinne aus der Ver�ußerung
von Aktien gem�ß § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EStG gegen�ber-
stehen. Eine Verlustverrechnung erfolgt dabei zun�chst
chronologisch.

1. R�ckg�ngigmachung eines unterj�hrig erfolg-
ten Verlustausgleichs bei Aktienverlusten

Allerdings werden sp�ter im Kalenderjahr erlittene Aktien-
verluste gem�ß § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EStG auch dann mit
Aktiengewinnen gem�ß § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EStG ver-
rechnet, wenn diese zuvor mit negativen Eink�nften aus Ka-
pitalverm�gen ausgeglichen wurden. Insoweit kommt es zur
R�ckg�ngigmachung des vorher im selben Kalenderjahr er-
folgten Verlustausgleichs und zum (ggf. teilweisen) Wieder-
aufleben eines Verlustes i.S. des § 20 EStG außerhalb der
Aktienver�ußerungen des § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EStG4.

Beispiel 1:

A hatte im Januar 2009 sowohl Aktien der X-AG als auch Akti-
en der Y-AG angeschafft. W�hrend sich die X-Aktien pr�chtig
entwickelten, so dass A sie bereits im Mai 2009 mit einem Ge-
winn von 10000 e ver�ußerte, brach der Kurs der Y-Aktie zu-
nehmend ein. A ver�ußerte diese Aktien daher im November
2009 und realisierte hierdurch einen Verlust von 8000 e. Im Juli
2009 hatte A festverzinsliche Wertpapiere (n�chster Zinster-
min: 20. 2. 2010) gekauft und in diesem Zusammenhang St�ck-
zinsen in H�he von 10000 e entrichtet. Ein Freistellungsauftrag
war nicht erteilt worden.

Im Mai 2009 realisierte A einen Aktiengewinn von 10000 e,
von dem Kapitalertragsteuer in H�he von 2500 e sowie Solida-
rit�tszuschlag von 137,50 e einbehalten wurde. Mit dem Kauf
der Wertpapiere im Juli 2009 kam es durch die St�ckzinsen zu
negativen Einnahmen gem�ß § 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG in H�he
von 10000 e. Diese wurden mit dem Aktiengewinn von
10000 e (aus Mai 2009) ausgeglichen, denn ein Ver�ußerungs-
gewinn aus Aktien steht f�r einen Verlustausgleich mit negati-
ven Kapitalertr�gen anderer Art zur Verf�gung. Damit erhielt A
die seinerzeit einbehaltene Kapitalertragsteuer und den einbe-
haltenen Solidarit�tszuschlag, insgesamt also 2637,50 e, wieder
zur�ck. Der im November 2009 angefallene Aktienverlust kann
jedoch lediglich mit Gewinnen aus Aktienver�ußerungen ver-
rechnet werden. Solche hatte A im Mai 2009, also im selben Ka-
lenderjahr, erzielt. Daher qualifiziert die auszahlende Stelle die
Verlustverrechnung nachtr�glich um, so dass der Aktienverlust
(= 8000 e) vorrangig mit dem Aktiengewinn (= 10000 e) ausge-
glichen wird. Damit stehen noch 2000 e Aktiengewinn f�r eine
Verlustverrechnung mit den St�ckzinsen zur Verf�gung. Es ver-
bleibt demzufolge ein Verlust in H�he von 8000 e im Verlust-
topf 1, der im Folgejahr mit s�mtlichen positiven Kapitalertr�-
gen bei dieser auszahlenden Stelle verrechnet werden kann.

2. Schließung von Verlustt�pfen durch Antrag
auf Verlustbescheinigung

Verbleiben – wie im vorgenannten Beispiel – bei der auszah-
lenden Stelle nicht ausgeglichene Verluste zur�ck, so werden
sie innerhalb der auszahlenden Stelle auf das Folgejahr �ber-
tragen (§ 43a Abs. 3 Satz 3 EStG)5. Alternativ besteht die

M�glichkeit, den Verlusttopf zu schließen. Dies kann f�r den
Verlusttopf 1 und den Verlusttopf 2 unabh�ngig voneinander
geschehen6. In diesem Fallwird dem Gl�ubiger der Kapitaler-
tr�ge eine Verlustbescheinigung �ber die nicht ausgegliche-
nen Verluste nach amtlich vorgeschriebenem Muster erteilt.
Hierzu ist jedoch erforderlich, dass ein unwiderruflicher An-
trag auf Erteilung der Bescheinigung gestellt wird, der bis
zum 15. 12. des laufenden Jahres bei der auszahlenden Stelle
eingehen muss (§ 43a Abs. 3 Satz 5 EStG). Mit dieser Ver-
lustbescheinigung kann dann innerhalb der Veranlagung zur
Einkommensteuer gegebenenfalls eine Verlustverrechnung
stattfinden, wenn der Steuerpflichtige bei einem anderen
Kreditinstitut positive Kapitalertr�ge erzielte, die f�r einen
Verlustausgleich i.S. des § 20 Abs. 6 EStG geeignet sind.
Diese positiven Kapitalertr�ge k�nnen dann gem�ß § 32d
Abs. 4 EStG in eine Veranlagung zur Einkommensteuer ein-
bezogen werden. Dies macht Sinn, wenn der Gl�ubiger der
Kapitalertr�ge einen Verlustvortrag bei der auszahlenden
Stelle auf absehbare Zeit nicht verwerten k�nnte.

Im Beispiel 1 ist dies nicht der Fall, weil es aus dem im Juli
2009 erworbenen Wertpapier im Februar 2010 zum Zufluss
von laufenden Kapitalertr�gen (§ 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG)
kommen wird, die den verbleibenden Verlust des Jahres
2009 bei Weitem �bersteigen. Da dieser verbleibende Ver-
lust im Verlusttopf 1 festgestellt wird, kann er auch mit den
laufenden Kapitalertr�gen im Februar 2010 verrechnet wer-
den. Eine zeitn�here Verlustnutzung ist bei einer Veranla-
gung zur Einkommensteuer keinesfalls m�glich. Eine
Schließung eines Verlusttopfes bietet sich aber an, wenn der
verbleibende Verlust bei der auszahlenden Stelle ansonsten
�ber l�ngere Zeit gesperrt bliebe.

Beispiel 2:

A hatte bei der Bank 1 im Januar 2009 Aktien der X-AG ange-
schafft und sie im Oktober 2009 mit einem Verlust von 8000 e

ver�ußert. Im Juli 2009 hatte A bei dieser auszahlenden Stelle
festverzinsliche Wertpapiere (n�chster Zinstermin: 20. 2. 2010)
gekauft und in diesem Zusammenhang St�ckzinsen in H�he von
10000 e entrichtet. Im November 2009 flossen A bei Bank 1 lau-
fende Kapitalertr�ge in H�he von 12000 e zu. Bei einem anderen
Kreditinstitut (Bank 2) realisierte A im Oktober 2009 einen Ge-
winn aus der Ver�ußerung von Aktien gem�ß § 20 Abs. 2 Satz 1
Nr. 1 EStG in H�he von 12000 e sowie laufende Kapitalertr�ge,
die unter Ber�cksichtigung des erteilten Freistellungsauftrags
dem Kapitalertragsteuerabzug unterworfen wurden.

Bei Bank 1 kommt es im November 2009 zu einem Steuerabzug
in H�he von 527,50 e (= 500 e Kapitalertragsteuer + 27,50 e So-
lidarit�tszuschlag). Dabei waren die laufenden Kapitalertr�ge
um die gezahlten (negativen) St�ckzinsen gemindert worden, so
dass noch 2000 e dem Kapitalertragsteuerabzug unterfielen.
Ferner ergab sich bei Bank 1 ein Aktienverlust von 8000 e, der
im Verlusttopf 2 festgehalten wird. Hierf�r besteht die M�glich-
keit, eine Verlustbescheinigung zu beantragen. Anderenfalls
w�rde dieser Aktienverlust bei der Bank 1 in das Folgejahr
�bertragen werden.

Bei Bank 2 ergibt sich neben dem Kapitalertragsteuerabzug f�r
die laufenden Kapitalertr�ge auch ein Steuerabzug f�r den Akti-
engewinn im Oktober 2009 in H�he von 3165 e (= 3000 e Kapi-

4 Entwurf eines BMF-Schreibens (Arbeitspapier, Stand: 21. 7. 2009),
Rdnr. 197 Satz 3.

5 Vgl. Entwurf eines BMF-Schreibens (Arbeitspapier, Stand: 21. 7. 2009),
Rdnr. 201 Satz 1.

6 Entwurf eines BMF-Schreibens (Arbeitspapier, Stand: 21. 7. 2009),
Rdnr. 201 Satz 2.
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talertragsteuer + 165 e Solidarit�tszuschlag). Dieser k�nnte f�r
einen Verlustausgleich mit dem Aktienverlust des A bei Bank 1
im Rahmen der Veranlagung zur Einkommensteuer genutzt wer-
den. Hierzu kann A diesen Aktiengewinn gem�ß § 32d Abs. 4
EStG dadurch in die Einkommensteuerveranlagung einbezie-
hen, dass er sie bei seiner Einkommensteuererkl�rung angibt und
eine Steuerbescheinigung der Bank 2 hier�ber als Nachweis bei-
f�gt. Bringt er von Bank 1 eine Verlustbescheinigung �ber den
Aktienverlust von 8000 e bei, findet im Rahmen der Einkom-
mensteuerveranlagung ein Verlustausgleich statt, der zur Erstat-
tung eines Teils des einbehaltenen Steuerabzugs f�hrt.

Wird eine Verlustbescheinigung rechtzeitig beantragt, wird
der Verlusttopf, f�r den eine Verlustbescheinigung beantragt
wurde, jeweils zum Ende des Kalenderjahrs geschlossen.
Dies bedeutet, dass auch nach Antragstellung bis zum
31. 12. des laufenden Jahres erlittene Verluste in die Verlust-
bescheinigung einbezogen werden. Ebenso findet eine Ver-
lustverrechnung bei der auszahlenden Stelle statt, wenn dort
noch innerhalb des Kalenderjahrs positive Kapitalertr�ge
anfallen, die f�r einen Verlustausgleich gem�ß § 43a Abs. 3
Satz 2 EStG geeignet sind. Hierdurch wird der Stand des je-
weiligen Verlusttopfes beeinflusst.

Ein Antrag auf Erteilung einer Verlustbescheinigung ist in-
des nur dann m�glich, wenn durch den Verlustausgleich bei
der auszahlenden Stelle ein Verlust verbleibt. Dar�ber hi-
naus ist er nur dann sinnvoll, wenn im Rahmen der Veranla-
gung positive Kapitalertr�ge zur Verf�gung stehen, die ge-
m�ß § 20 Abs. 6 EStG eine Verlustverrechnung zulassen.
Dabei ist zu ber�cksichtigen, dass der Verlustausgleich bei
der auszahlenden Stelle gem�ß § 20 Abs. 6 Satz 1 EStG vor-
geht. Dies kann zu einem Verbrauch von Aktiengewinnen
f�hren, die dann nicht mehr gem�ß § 32d Abs. 4 EStG in
eine Veranlagung einbezogen werden k�nnen. Damit er�b-
rigt sich auch eine Verlustbescheinigung f�r Aktienverluste,
die bei einer anderen auszahlenden Stelle erlitten wurden.

Beispiel 3:

A hatte bei der Bank 1 im Januar 2009 Aktien der X-AG ange-
schafft und sie im Oktober 2009 mit einem Gewinn von
10000 e ver�ußert. Im Juli 2009 hatte A bei dieser auszahlen-
den Stelle festverzinsliche Wertpapiere (n�chster Zinstermin:
20. 2. 2010) gekauft und in diesem Zusammenhang St�ckzinsen
in H�he von 10000 e entrichtet. Bei einem anderen Kreditinsti-
tut (Bank 2) erlitt A im Oktober 2009 einen Verlust aus der Ver-
�ußerung von Aktien gem�ß § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EStG in
H�he von 10000 e und erzielte laufende Kapitalertr�ge, die un-
ter Ber�cksichtigung des erteilten Freistellungsauftrags dem
Kapitalertragsteuerabzug unterworfen wurden.

Bei Bank 1 wird kein Steuerabzug vorgenommen, denn der im
Oktober 2009 erzielte Aktiengewinn steht vollumf�nglich f�r
einen Verlustausgleich mit den gezahlten (negativen) St�ckzin-
sen zur Verf�gung.

Bei Bank 2 kann der Aktienverlust nicht mit den laufenden Ka-
pitalertr�gen verrechnet werden (§ 20 Abs. 6 Satz 5 EStG). Der
Aktienverlust wird daher im Verlusttopf 2 festgestellt. Es macht
auch keinen Sinn, diesen Verlusttopf zu schließen, denn aus
dem Engagement bei Bank 1 verbleiben keine Aktiengewinne,
die gem�ß § 32d Abs. 4 EStG in eine Veranlagung zur Einkom-
mensteuer einbezogen werden k�nnten. Kommt es bei Bank 2
im Folgejahr nicht zu einer Verlustnutzung, kommt gegebenen-
falls eine Schließung des Verlusttopfes 2 zum Ende des Folge-
jahres in Betracht.

Wird eine Verlustbescheinigung beantragt und demzufolge
der Verlusttopf geschlossen, k�nnen die bescheinigten Ver-

luste nur noch im Rahmen einer Veranlagung zur Einkom-
mensteuer genutzt werden. Eine nachtr�gliche Einbeziehung
in die Verlustverrechnung bei der auszahlenden Stelle ist
dann nicht mehr m�glich. Kann der bescheinigte Verlust
mangels ausgleichsf�higer positiver Kapitalertr�ge im Jahr
der Verlustentstehung nicht verwertet werden, geht er jedoch
nicht verloren, sondern wird nach Maßgabe des § 10d
Abs. 2 EStG vorgetragen und – soweit m�glich – bei der Ver-
anlagung zur Einkommensteuer in Folgejahren verrechnet.

3. Abw�gung im Einzelfall
Ob vor diesem Hintergrund ein Antrag auf Ausstellung einer
Verlustbescheinigung gestellt werden sollte, muss im jewei-
ligen Einzelfall entschieden werden. Jedenfalls ist eine pro-
phylaktische Antragstellung nicht in jedem Fall zu empfeh-
len. Dies gilt zum einen bei Normalverlusten, die sich bei
der auszahlenden Stelle zeitn�her auswirken k�nnen (vgl.
Beispiel 1). Dar�ber hinaus ist zu bedenken, dass es im Hin-
blick auf Aktienverluste, die nicht bei der Veranlagung im
Verlustentstehungsjahr genutzt werden k�nnen, in folgenden
Jahren zu einer Verminderung des Verlustverrechnungspo-
tenzials bei der auszahlenden Stelle im Hinblick darauf
kommen kann, dass Aktiengewinne mit Normalverlusten
verrechnet werden.

Beispiel 4:

A hatte bei der Bank 1 im Januar 2009 Aktien der X-AG ange-
schafft und sie im Oktober 2009 mit einem Verlust von 10000 e

ver�ußert. Ansonsten erzielte er bei dieser Bank keinerlei Kapi-
talertr�ge. Bei Bank 2 erzielte er laufende Kapitalertr�ge in H�-
he von 5000 e, die unter Ber�cksichtigung des erteilten Freistel-
lungsauftrags dem Kapitalertragsteuerabzug unterworfen wur-
den.

Im Folgejahr (2010) erzielt er bei Bank 1 einen Gewinn aus der
Ver�ußerung von Aktien, die er im M�rz 2009 angeschafft hatte,
in H�he von 10000 e. Ferner ergeben sich durch Erwerb eines
festverzinslichen Wertpapiers im Dezember 2010 (n�chster
Zinstermin: 10. 3. 2011) zu zahlende St�ckzinsen in H�he von
8500e. Bei Bank 2 hat er wiederum nur laufende Kapitalertr�ge.

Zum 31. 12. 2009 wird der Verlusttopf 2 bei Bank 1 ge-
schlossen. Der bescheinigte Aktienverlust von 10000 e kann
jedoch bei der Veranlagung zur Einkommensteuer f�r 2009
nicht ausgeglichen werden, denn die bei Bank 2 erzielten
laufenden Kapitalertr�ge stehen f�r eine Verrechnung mit
einem Aktienverlust nicht zur Verf�gung. Eine Verlustver-
rechnung ist bei der Veranlagung zur Einkommensteuer f�r
2010 auch nur eingeschr�nkt m�glich. Der bei Bank 1 im
Jahr 2010 erzielte Aktiengewinn wird n�mlich bei der aus-
zahlenden Stelle von den negativen St�ckzinsen in H�he von
8500 e verbraucht. Demzufolge kann nur noch ein Aktienge-
winn von 1500 e in die Veranlagung gem�ß § 32d Abs. 4
EStG einbezogen werden. Der verbleibende Aktienverlust aus
dem Jahr 2009 wird daher in H�he von 8500 e festgestellt
und nach Maßgabe des § 10d Abs. 2 EStG in den Veranla-
gungszeitraum 2011 vorgetragen.

W�re der Verlusttopf 2 bei Bank 1 im Jahr 2009 nicht geschlos-
sen worden, dann w�re der Aktienverlust in den Verlusttopf 2
des folgenden Kalenderjahrs bei der auszahlenden Stelle �ber-
tragen worden. Dort w�re er auf den Aktiengewinn von 10000 e

getroffen und in voller H�he verrechnet worden. Eine nachtr�g-
liche Einbeziehung in die Verlustverrechnung bei der auszah-
lenden Stelle ist aber nach Schließung des Verlusttopfes nicht
mehr m�glich. Vielmehr kann eine Verlustverrechnung inso-
weit nur noch im Rahmen der Veranlagung zur Einkommen-
steuer erfolgen.
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IV. Verlustverrechnung im Rahmen der
Veranlagung zur Einkommensteuer

Sofern bei einer auszahlenden Stelle nicht ausgeglichene
Verluste verbleiben, besteht die M�glichkeit, diese im Rah-
men der Veranlagung zur Einkommensteuer zu nutzen.
Hierzu bedarf es einer Schließung des Verlusttopfes bei der
auszahlenden Stelle, die auf unwiderruflichen Antrag, der
dem Kreditinstitut sp�testens am 15. 12. des laufenden Jah-
res zugehen muss, erfolgt. Befinden sich bei der auszahlen-
den Stelle nicht ausgeglichene Verluste sowohl im Verlust-
topf 1 als auch im Verlusttopf 2, hat der Anleger die Wahl,
einen der beiden Verlustt�pfe oder beide Verlustt�pfe schlie-
ßen zu lassen und f�r die darin befindlichen Verluste eine
Verlustbescheinigung zu erhalten7.

1. Veranlagungsoption (§ 32d Abs. 6 EStG)
Dar�ber hinaus ist es erforderlich, auch ausgleichsf�hige po-
sitive Kapitalertr�ge in die Veranlagung einzubeziehen. Dies
kann im Rahmen einer (umfassenden) Veranlagungsoption
gem�ß § 32d Abs. 6 EStG erfolgen, bei der allerdings s�mtli-
che Kapitalertr�ge in die Veranlagung einbezogen werden
m�ssen (§ 32d Abs. 6 Satz 3 EStG). Erforderlich ist des Wei-
teren hierf�r, dass sich bei der Veranlagung zur Einkommen-
steuer eine niedrigere Einkommensteuer auf die Kapitaler-
tr�ge als 25% Einkommensteuer (zuz�glich Solidarit�tszu-
schlag) ergibt; die Kapitalertr�ge werden nach § 32d Abs. 6
EStG dann der tariflichen Einkommensteuer unterworfen. In
diesen F�llen k�nnen auch Verluste aus anderen Einkunftsar-
ten mit positiven Kapitalertr�gen verrechnet werden (§ 2
Abs. 5b Satz 2 Nr. 2 EStG), was die Finanzverwaltung sonst
im Rahmen der Abgeltungsteuer nicht zulassen will8.

Ob eine solche Verlustverrechnung indes sinnvoll ist, kann
nur im Einzelfall entschieden werden. Dabei muss man be-
r�cksichtigen, dass man einen im �brigen voll ausgleichs-
und abzugsf�higen Verlust mit Eink�nften verrechnet, die
f�r den Fall, dass man den Antrag gem�ß § 32d Abs. 6
Satz 1 EStG nicht stellen w�rde, lediglich mit einem beson-
deren Steuersatz von 25% besteuert w�rden. Gleichwohl
kann sich ein solcher Antrag durchaus lohnen, wenn man
hohe Verlustvortr�ge vor sich her schiebt, deren Nutzung
nicht absehbar ist.

Beispiel 5:

Wegen der Wirtschaftsflaute ergibt sich f�r A im Jahr 2009 ein
Verlust aus Gewerbebetrieb in H�he von 3000000 e. Daneben
hat er lediglich Eink�nfte aus Kapitalverm�gen von 100 000 e,
die grunds�tzlich der Abgeltungsteuer unterworfen sind. Im
Veranlagungszeitraum 2008 betrug der Gesamtbetrag der Ein-
k�nfte 1 Mio. e. Auch f�r das Jahr 2010 zeichnet sich ein
schlechtes Betriebsergebnis ab.

Der ausgleichsf�hige Verlust des Jahres 2009 kann nicht mit
den Eink�nften aus Kapitalverm�gen verrechnet werden, wenn
diese der Abgeltungsteuer unterworfen bleiben. Hier best�nde
indes die M�glichkeit der Veranlagungsoption gem�ß § 32d
Abs. 6 EStG. Dann k�me es zu einer Verlustverrechnung; § 20
Abs. 6 EStG steht dem nicht entgegen, denn die Verlustaus-
gleichbeschr�nkung bezieht sich lediglich auf Verluste aus Ka-
pitalverm�gen. Damit besteht die M�glichkeit, die positiven
Kapitalertr�ge insgesamt in die Veranlagung zur Einkommen-
steuer einzubeziehen und sie mit dem Gewerbeverlust auszu-
gleichen. Der verbleibende Verlust des Jahres 2009 kann da-
r�ber hinaus bis zu 511500 e in das Jahr 2008 zur�ckgetragen

werden, so dass sich der vortragsf�hige Verlust auf 2388500 e

verringern w�rde.

2. Punktuelle Einbeziehung positiver Kapital-
ertr�ge in die Veranlagung
(§ 32d Abs. 4 EStG)

Ferner besteht die M�glichkeit, lediglich einzelne positive
Kapitalertr�ge gem�ß § 32d Abs. 4 EStG in die Einkommen-
steuerveranlagung einzubeziehen. Hierzu wird eine Steuer-
bescheinigung ben�tigt, die die auszahlende Stelle dem Gl�u-
biger der Kapitalertr�ge auf Antrag nach amtlich vorge-
schriebenem Muster auszustellen hat (§ 45a Abs. 2 EStG).
Im Rahmen des § 32d Abs. 4 EStG erfolgt die Einbeziehung
von (positiven) Kapitalertr�gen in die Veranlagung zur Ein-
kommensteuer lediglich punktuell, so dass auch nur f�r die
Kapitalertr�ge eine Steuerbescheinigung erwirkt und dem Fi-
nanzamt vorgelegt werden muss, die innerhalb der Veranla-
gung zur Einkommensteuer ber�cksichtigt werden sollen.
Diese Kapitalertr�ge bleiben bei der Veranlagung zur Ein-
kommensteuer weiterhin dem Regime der Abgeltungsteuer
unterworfen, also insbesondere mit einem einheitlichen Steu-
ersatz von 25% zuz�glich Solidarit�tszuschlag besteuert.

3. Altverluste aus Wertpapiertransaktionen
Bei der Verlustverrechnung im Rahmen der Veranlagung
zur Einkommensteuer ergibt sich in den Veranlagungszeit-
r�umen 2009 bis einschließlich 2013 eine Besonderheit,
wenn Altverluste (aus Wertpapiertransaktionen) i.S. des
§ 23 Abs. 3 Satz 9 und 10 EStG vorliegen. Diese Verluste
k�nnen innerhalb dieses zeitlichen Korridors n�mlich auch
mit Gewinnen i.S. des § 20 Abs. 2 EStG verrechnet werden.
Die Finanzverwaltung will dabei davon ausgehen, dass zu-
n�chst eine Verlustverrechnung innerhalb der Einkunftsart
des § 23 EStG erfolgen soll9. Ist diese aber mangels ander-
weitiger positiver Eink�nfte i.S. des § 23 EStG nicht m�g-
lich, dann mindern solche „alten Wertpapierverluste“ vor-
rangig die Wertzuw�chse i.S. des § 20 Abs. 2 EStG. Dies
gilt sowohl beim Verlustausgleich als auch beim Verlustab-
zug (§ 20 Abs. 6 Satz 1 EStG). Damit kann ein „alter Wert-
papierverlust“ bei der Veranlagung zur Einkommensteuer
auch einen „neuen“ Aktiengewinn nach § 20 Abs. 2 Satz 1
Nr. 1 EStG verbrauchen und somit an einem Verlustaus-
gleich mit einem Aktienverlust hindern.

Beispiel 6:

A hatte bei der Bank 1 im Januar 2009 Aktien der X-AG an-
geschafft und sie im Oktober 2009 mit einem Gewinn von
10000 e ver�ußert. Bei einem anderen Kreditinstitut (Bank 2)
erlitt A im November 2009 einen Verlust aus der Ver�ußerung
von Aktien gem�ß § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EStG in H�he von
10000 e und erzielte laufende Kapitalertr�ge, die unter Ber�ck-
sichtigung des erteilten Freistellungsauftrags dem Kapitaler-
tragsteuerabzug unterworfen wurden.

Daneben erzielt A Eink�nfte aus nicht selbst�ndiger Arbeit in
H�he von 120000 e. Dar�ber hinaus hatte er im Mai 2009 einen

7 Vgl. Entwurf eines BMF-Schreibens (Arbeitspapier, Stand: 21. 7. 2009),
Rdnr. 201 Satz 2.

8 Entwurf eines BMF-Schreibens (Arbeitspapier, Stand: 21. 7. 2009),
Rdnr. 183 Satz 2.

9 Entwurf eines BMF-Schreibens (Arbeitspapier, Stand: 21. 7. 2009),
Rdnr. 103 Satz 3; ebenso Lappas, Stbg 2009, 446, 449.



430 StB Heft 12 N Dezember 2009

Verlust aus der Ver�ußerung von Aktien, die er im Juni 2008 an-
geschafft hatte, in H�he von 12000 e erlitten.

Alternative a): Er erzielt im Jahr 2009 keine weiteren Eink�nfte

Alternative b): A erzielte bei der Bank 3 im Dezember 2009
noch einen Gewinn aus der Ver�ußerung von Anleihen in H�he
von 12000 e gem�ß § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 EStG.

Alternative c): Er erzielt auch noch einen Gewinn aus der Ver-
�ußerung eines unbebauten Grundst�cks (Anschaffung 2005) in
H�he von 15000 e.

zu Alternative a):

Hier muss �berlegt werden, ob es sich lohnt, eine Verlustbe-
scheinigung bei Bank 2 gem�ß § 43a Abs. 3 Satz 5 EStG zu
beantragen. Jedenfalls n�tzt diese Verlustbescheinigung bei
der Veranlagung zur Einkommensteuer nichts, denn f�r den
Fall, dass man f�r den Aktiengewinn bei der Bank 1 eine
Steuerbescheinigung beantragt und den Aktiengewinn von
10000 e in die Veranlagung zur Einkommensteuer gem�ß
§ 32d Abs. 4 EStG einbezieht, steht er zun�chst f�r einen
Verlustausgleich mit dem Wertpapierverlust i.S. des § 23
EStG a.F. (= ./. 12000 e) zur Verf�gung. Damit wird er voll-
st�ndig aufgebraucht, so dass ein Verlustausgleich mit dem
Aktienverlust insgesamt ausscheidet.

zu Alternative b):

Hier ist es sinnvoll, eine Verlustbescheinigung bei Bank 2 zu
beantragen, denn der alte Wertpapierverlust gem�ß § 23
EStG kann mit dem Gewinn gem�ß § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7
EStG ausgeglichen werden. Eines R�ckgriffs auf den Akti-
engewinn gem�ß § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EStG bedarf es in-
soweit also nicht. Damit steht dieser Aktiengewinn bei
Bank 1 von 10000 e, sofern man ihn nach § 32d Abs. 4
EStG in die Veranlagung einbezieht, f�r einen Verlustaus-
gleich mit dem Aktienverlust bei Bank 2 zur Verf�gung. Da-
mit kann der einbehaltene Steuerabzug auf den Aktienge-
winn bei Bank 1 in vollem Umfang bei der Veranlagung zur
Anrechnung kommen.

zu Alternative c:

Auch hier erscheint es sinnvoll, eine Verlustbescheinigung
bei Bank 2 zu beantragen, denn der alte Wertpapierverlust
gem�ß § 23 EStG wird nach Verwaltungsauffassung zu-
n�chst einmal im Rahmen der Einkunftsart des § 23 EStG
ausgeglichen. Hierzu stehen auch private Ver�ußerungsge-
winne mit Grundst�cken gem�ß § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1
EStG zur Verf�gung. Da der private Ver�ußerungsgewinn
gem�ß § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG mit 15000 e h�her ist
als der Ver�ußerungsverlust gem�ß § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2
EStG a.F., wird dieser „alte Wertpapierverlust“ hierdurch
vollst�ndig ausgeglichen. Damit steht der Aktiengewinn bei
Bank 1 im Rahmen der Veranlagung f�r einen Verlustaus-
gleich mit dem Aktienverlust bei Bank 2 zur Verf�gung.

V. Zusammenfassung
Ergeben sich im Rahmen der Abgeltungsteuer Verluste aus
Kapitalverm�gen, die nicht unterj�hrig bei der auszahlenden
Stelle ausgeglichen werden k�nnen, stellt sich die Frage, ob
es sinnvoll ist, sie in die Veranlagung zur Einkommensteuer
einzubeziehen. Dies kann insbesondere dann ratsam sein,
wenn Verluste aus der Ver�ußerung von Aktien gem�ß § 20
Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EStG bei einer Bank anfallen und Ge-
winne gem�ß § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EStG bei einem ande-
ren Kreditinstitut erzielt werden. In einem solchen Fall k�n-
nen die positiven Ertr�ge �ber § 32d Abs. 4 EStG in die Ver-
anlagung einbezogen werden; hierzu bedarf es einer
Steuerbescheinigung gem�ß § 45a Abs. 2 EStG, die im Lau-
fe des folgenden Jahres beantragt werden kann und die sp�-
testens bei Abgabe der Einkommensteuererkl�rung vorlie-
gen sollte. Demgegen�ber muss der unwiderrufliche Antrag
auf Erteilung einer Verlustbescheinigung, durch den der
Verlusttopf zum Jahresende geschlossen wird, rechtzeitig
gestellt werden, was bedeutet, dass er der auszahlenden Stel-
le bis zum 15. 12. des laufenden Jahres vorliegen muss.
Hierbei handelt es sich um eine gesetzliche Ausschlussfrist.

Betriebswirtschaft

Univ.-Professor Dr. Gerd Waschbusch, Dipl.-Hdl. Jessica Knoll und
Dipl.-Kfm. Jens Druckenm�ller, alle Universit�t des Saarlandes, Saarbr�cken*

Mittelstandsfinanzierung: Mezzanines Kapital –
Neue Wege in der Finanzierung mittelst�ndischer
Unternehmen

Im Rahmen der Finanzierung von kleinen und mittleren
Unternehmen kann sowohl auf klassische als auch auf al-
ternative Finanzinstrumente zur�ckgegriffen werden.
Zu den klassischen Instrumenten der Unternehmensfi-

nanzierung z�hlen hierbei insbesondere diejenigen Fi-
nanzierungsinstrumente, die eindeutig entweder dem
Bereich der Eigenfinanzierung oder dem Bereich der
Fremdfinanzierung zugeordnet werden k�nnen. Vor al-


